S c h u l v e r t r a g

zwischen 
der Erdkinder-Schule,

Eberharting 1, 84494 Lohkirchen,

vertreten durch den Vorstand des Erdkinderprojekts e.V. als Trägerverein und den Schulleiter in Vertretung des gesamten pädagogischen Teams

und 

den Eltern/dem gesetzlichen Vertreter, sowie dem/der SchülerIn 

     
Vorname und Name der Eltern/des gesetzlichen Vertreters

	     
	     
	     


Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

    Telefon 


Email

	     
	     
	
	


Name des Schülers / der Schülerin

    geboren am
geboren in

                   Bekenntnis

Bestandteil dieses Vertrages sind:

· der Erdkinderplan von Maria Montessori und

· das Schulkonzept der Erdkinder-Schule 

· das Schulkonzept des Montessori Landesverbandes Bayern e.V.

· die Beitrags- und Zahlungsvereinbarung

§1 Pädagogisches Konzept

1. Die Erdkinder-Schule ist eine staatlich genehmigte Volksschule in freier Trägerschaft von der 1. –10. Klasse. Sie ist eingebettet in ein Gesamtkonzept, zu dem z.Zt. noch ein Kindergarten, ein Internat und Werkstätten gehören.

Die Erdkinder-Schule verpflichtet sich gegenüber ihren SchülerInnen, sie im Sinne der oben genannten Konzepte zu begleiten und sie in ihrem schulischen Fortschritt und der persönlichen Entwicklung zu einem selbständigen, glücklichen Menschen, der im Einklang mit der Umwelt und im lebendigen Austausch mit seinen Mitmenschen sein Leben verantwortlich gestaltet, zu unterstützen. In das Schulkonzept fließen neben Maria Montessoris Ideen auch weitere reformpädagogische Impulse, Erkenntnisse neuer Lerntheorien, Einsichten der humanistischen Psychologie sowie aktuelle pädagogische Fortentwicklungen wie z.B. die von Rebecca und Mauricio Wild ein.

Ein Rechtsanspruch auf bestimmte Lernerfolge oder einen bestimmten Schulabschluss besteht nicht. 

2. Entsprechend den oben genannten Konzepten geht die Schule davon aus, dass die

Kinder an der Erdkinder-Schule ihre gesamte Pflichtschulzeit verbringen. Übertritte auf weiterführende Schulen bzw. in Berufsausbildungen sind erst nach der 9. (oder 10.) Klasse sinnvoll und anzustreben. Verfrühte  Vorbereitungen dazu können von den LehrerInnen nicht verlangt werden. Dies tangiert nicht die grundsätzliche Freiheit von Eltern und Kindern bei der Wahl ihrer Schullaufbahn.

3. Die Eltern verpflichten sich, die Bildungs- und Erziehungsziele der Erdkinder-Schule aktiv mitzutragen. Daraus folgern sich Aufklärungs-, Darlegungs- und Vermittlungspflichten der Schule ebenso wie die Pflicht der Eltern, sich gut über Theorie und Praxis der Erdkinder-Schule zu informieren. Zu diesem Zweck werden Seminare, Elternabende, Vorträge etc. angeboten. Weiterhin ist ein reger, offener und ehrlicher Austausch zwischen pädagogischen Mitarbeitern und Eltern z.B. in Form von Elterngesprächen, Besuch der Elternabende, Schulhospitationen der Eltern, Familienbesuchen nötig.

§ 2 Unterricht / Schulalltag

1. Die Schüler erhalten anstelle von Notenzeugnissen „Informationen zum Entwicklungs- und Lernprozess (IzEL)“ zum Schuljahresende. Zum Halbjahr werden die Eltern und Schüler in Gesprächen durch die Lehrer informiert. Pro Schuljahr sollten mindestens 2 Elterngespräche stattfinden, in denen intensiv auf den Stand und die Leistungen des Kindes eingegangen wird. 

2. Ab der 5. Klasse besuchen die Schüler den Nachmittagsunterricht. Die Schule verpflichtet sich, den Schülern eine warme Mittagsmahlzeit anzubieten. Dieses Mittagsmahl ist Teil des pädagogischen Konzepts. Es wird von Schülern im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts hergestellt und gemeinschaftlich verzehrt. Die Teilnahme daran gehört zur Schulzeit. Die Kosten hierfür werden gemäß Beitrags- und Zahlungsvereinbarung in Rechnung gestellt. 

3. Klassenfahrten und klassenübergreifende Projekte werden in der Regel einmal jährlich unternommen, sie gehören zum Unterricht, die Teilnahme daran ist daher verpflichtend. Art und Kosten werden mit den Eltern auf dem Elternabend abgestimmt.

4. Religiöse Erziehung ist weit gefasst, auf religiöse Erfahrung bezogen und geht über den konfessionellen Religionsunterricht hinaus. Im Rahmen des genehmigten besonderen Konzepts ist in den Ethikunterricht auch der überkonfessionelle Religionsunterricht integriert, damit beides miteinander verbunden. Dieser Bereich ist angesiedelt im Gesamtbereich der "Kosmischen, Sozialen und Religiösen Erziehung". 

§ 3 Konfliktlösung

Sowohl Schule als auch Eltern verpflichten sich, bei Differenzen gemeinsam im direkten, persönlichen Gespräch eine konstruktive Lösung herbeizuführen. Als zusätzliches Gremium steht den Eltern (und Lehrern) der Elternbeirat und/oder die Schulleitung zur Verfügung.

§ 4 Aufnahme, Probezeit, Schulbeginn

1. Mit Wirkung zum  
Erdkinder-Schule aufgenommen, vorausgesetzt die Aufnahmegebühr wurde termingerecht entrichtet (siehe Beitrags- und Zahlungsvereinbarung).

2. Die Probezeit dauert bis zum  FORMDROPDOWN 

Während der Probezeit kann jeder der Vertragschließenden den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende kündigen.

3. Das Schuljahr beginnt am 1.8. eines jeden Jahres und endet am 31.7. des Folgejahres. 

§ 5 Mitarbeitspflicht der Eltern

Als staatlich genehmigte Ersatzschule erhält die Erdkinder-Schule nach dem Bayer. Erziehungs- und Unterrichtsgesetz einen Teil der Personal- und Sachkosten gefördert. Aufgrund des anerkannten besonderen pädagogischen Konzeptes hat die Schule auch Aufwendungen, die nicht staatlich bezuschusst werden. Zur Deckung dieser Ausgaben ist das Schulgeld notwendig. Um dieses so gering wie möglich zu halten, ist eine verstärkte Mitarbeit der Eltern nötig. Zur Zeit liegt die Mitarbeitspflicht pro Familie bei 40 Stunden pro Schuljahr, bei Alleinerziehenden die Hälfte. Für nicht geleistete Stunden wird zur Zeit eine Gebühr von € 10 pro Stunde berechnet. Der zeitliche Umfang der Pflicht-Mitarbeitsstunden sowie der finanzielle Ausgleich für nicht geleistete Stunden wird in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat festgelegt, welcher auch die Mitarbeit organisiert.

§ 6 Kündigung

1. Nach der Probezeit ist eine Kündigung der Vertragsschließenden in der Regel nur zum Ende eines Schuljahres möglich. Die Kündigung muss hierzu bis zum 28.2. eines jeden Jahres schriftlich beim Empfänger eingegangen sein. 

2. In Ausnahmefällen ist die einvernehmliche Auflösung des Schulvertrages aus wichtigem Grund (z. B. Umzug) zu einem anderen Termin möglich.

3. Darüber hinaus kann der Schulvertrag vom Schulträger aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden. Wichtige Gründe hierfür sind z.B. vertragswidriges Verhalten von Schülern oder Eltern, Zahlungsrückstand, ein erheblich gestörtes Vertrauensverhältnis.

4. Wird eine fristlose Kündigung ausgesprochen, ist der gesetzliche Vertreter des Schülers verpflichtet, noch drei weitere Monatsraten zu zahlen. 

§ 7 Versicherungen

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen besteht eine Unfallversicherung zugunsten der Schüler.

Die Eltern verpflichten sich, Unfälle in der Schule oder auf dem Schulweg unverzüglich den LehrerInnen zu melden. Eine darüber hinausgehende Versicherung zugunsten der Schüler besteht nicht. Den Eltern wird empfohlen, eine Haftpflichtversicherung für ihre Kinder abzuschließen. Die Haftung von Schulträger, LehrerInnen, Schülern und Eltern richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

§ 8 Schülerbeförderung

Im Rahmen der Bestimmungen des Schulfinanzierungsgesetzes wird die Beförderung der Schüler soweit möglich durch die Schule geregelt. Ein Anspruch auf Beförderung sowie auf Erstattung von Fahrtkosten besteht nicht, auch wenn in manchen Jahren Fahrtkosten ganz oder teilweise erstattet worden sind.

§ 9 Sonstige Vereinbarungen

1. Alle Änderungen bedürfen der Schriftform. Gerichtstand ist Mühldorf. 

2. Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollte, wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine dem Sinn und der wirtschaftlichen Bedeutung nach nahekommende Bestimmung zu ersetzen.

Die Unterzeichner erkennen diesen Vertrag und seine weiteren Bestandteile an.

Eberharting, den ...........................................

*
 ...........................................................................



(SchülerIn)

*
............................................................................




(Eltern)

*
 ...........................................................................



(SchulleiterIn)

*
............................................................................

(Vorstand/Geschäftsführung)
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